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Auf ~ine Anfrage der, Abg~DroP f e i f 0 rund Genossen, betreffend 

den geplan-taD Kollektivvertrag für Sozial vorsichoru...'I1gsbediensteto, ist 

f'olgonde Antwox-t des Bundesministers für soziale Vervral tung Mai s e 1 

eingelanstl 

"Ein Untersohied zwisohen den Administra.tivpensionisten (d.i.denjenigen 

PoD8ionisten, die in den Ruhestand aus administrativen Gründen vorsetzt 

wordeu sind, ohne dass sio die für die Pensionie~~g vorgeschriebene Alters­

grenze erreicht haben odor dienstunfä.hig geworden sind) und. de.n sonstigen 

Pensioll1sten wird in,:-d,en vom Hauptverband der österroichischen Sozialver­

s1cherungsträger zur Erteilung der Zustimmung vorgelegten Richtlinien, die 

die Grundlage eines nauen Kollektivvertrages für die Sozialversioherungsbe­

diensteten bilden sollen, nur insoweit gemacht, als die sich für Administra­

t1vpensionisten aus der Neubemessung der Pension ergebenden Mehrbeträge 

solaaBG ruhen, bis sie di.e vorgeschriebene Altersgrenze erreicht haben 

oder bei ihDen Dienstunfähigkeit eingetreten ist~ 

Diese Regelung ist nach den gepflogenen Exhebungen da.rauf zurü.cksu­

fUhren, dass der Stand der Administrati'vpensionisten sohr hoch ist- und die 

Belastung aus der Erhöhung für die Sozialversichorungsträger zu gross wäre. 

Im Ubrilfen sind von dioser Massnahme nur Personon betroffen, die noch dienst­

fähig sind und die zum Grossteil aus einer ~ierbstätigkeit ein zusätzliches 

E1*ommen beziehen. Soweit es sioh um Personen ha.ndelt, die bereits in 

yorgerUcktam Alter st~hen, durch längere Zeit trotz nachweislicher BemühungGD 

wa die Erlangung einer Beschäftigung aJJbeitslos sind und infolge geringer Höhe 

der Admin1strati vpension, Unterhal tsvorpflichtungen oder dgl. in wirtsohaft­

lich 'bedrängter Lage sind, ist nach den Richtlinien die Möglichkeit gegeben, 

von dem Ruhen der a.usder Neuregelung sich ergobendenMehrbeträge ausnahms­

weise abzusehen." 
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